
1. Es wird beschlossen den Bebauungsplan Nr. 3A „Welterswiese / 

Kohlkaule“, 5. Änderung gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Absatz 
2 Nr. 2 und § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) erneut für die Dauer von 

einem Monat öffentlich auszulegen. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 

Absatz 2 Nr. 3 und § 4 Absatz 2 sowie § 4a Absatz 3 Satz 1 

Baugesetzbuch (BauGB) die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange erneut durchzuführen. 

3. Im beschleunigten Verfahren wird von einer Umweltprüfung gemäß § 2 
Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB), von dem Umweltbericht gemäß § 2a 
Baugesetzbuch (BauGB), von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 

Baugesetzbuch (BauGB), welche Angaben umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 

Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) abgesehen; § 4c Baugesetzbuch 
(BauGB) ist nicht anzuwenden (§ 13a Absatz 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Absatz 3 
Baugesetzbuch (BauGB). 

4. Der Entwurf der Begründung wird gebilligt. 
 

 


